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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.03.1960

Norm

DSt 1872 §2 E

Rechtssatz

Die Nichtäußerung in einer Disziplinarsache kann nur dann ein Disziplinarvergehen begründen, wenn im

Zusammenhalte mit dem übrigen Verhalten des Beschuldigten erkennbar ist, daß er die Äußerung nur unterlassen

hat, um damit seine Mißachtung gegenüber der Einrichtung und den Organen des Disziplinarverfahrens zum Ausdruck

zu bringen.
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